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DOSSIER STELLENWERT DER ARBEIT

medizinisches Wissen im Bereiche der
Heilkräuter und alternativer Behandlungsformen

interessiert viele Zeitgenossen; die
fett- und fleischarmen Rezepte aus der
klösterlichen Küche werden nachgekocht;
die monastische Landwirtschaft betreibt
vielerorten umweltschonenden Landbau;
Klosterschulen führen Wartelisten, und
mancher Zivilangestellter oder Flüchtling
würde seinen humanen benediktinischen
Arbeitgeber nur ungern wechseln.

Der Abt

Die übergeordnete Verantwortung für die
klösterliche Ökonomie liegt beim Abt, der
dahin zu wirken hat, dass Luxus,
ungehöriges Gewinnstreben und
Güteranhäufung unterbleiben. Er vertritt das

Kloster nach aussen; bei ihm liegt die
endgültige Kompetenz für die Besetzung der
Ämter, deren Inhaber er sorgfältig
auszuwählen hat. Bei seinen Entscheidungen
soll er sich leiten lassen von der
benediktinischen Grundtugend der discretio, der
weisen Differenzierung und des klugen
Abwägens in sachlich gebotener Mässigung.

Der Abt soll die Mitmönche
anhören und ihre Meinungen würdigen -
dann aber soll er eigenverantwortlich
entscheiden: nicht überstürzt, nicht zögernd.
Er ist kein Monarch, kein römischer Pater
familias, kein hektischer Manager, kein
argwöhnischer Aufpasser '.

Der Abt muss auch darüber wachen,
dass sich im Kloster keine Oligarchie von
Amtsträgern einschleicht. Die
Mönchsgemeinschaft ihrerseits weiss, dass sie

keine rein demokratisch entscheidende
Grossfamilie sein kann, erblickt sie doch
gemäss der Regel Benedikts im Abt den
Stellvettreter Christi im Kloster.

Aufgaben und Kompetenzen des Abtes
legt die Regel ausführlich fest; auch jener
ist an sie gebunden. Benedikt nennt seine

régula sancta (heilig), was besagt: Sie ist
unverbrüchlich, ihre Verletzung zieht
Sanktionen nach sich.

«Sie sind nämlich dann wahre Mönche,
wenn sie von der Arbeit ihrer Hände leben
wie unsere Väter und die Apostel. Alles aber
geschehe mit Mass wegen der Kleinmütigen.»

1 Georg Holzherr, Abt von Einsiedeln, in: -Die

Benediktsregel". Zürich, Einsiedeln, Köln 1980, S. 304.
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Der einem Arbeiterlied der Jahrhundertwende entstammende Refrain hat als

Inschrift am Eintrittstor zur Hölle von Auschwitz eine traurige Berühmtheit er-
langt. Macht verschafft die gefährliche Möglichkeit, alles in Macht zu verwandeln
und zu pervertieten. Das Gegenprinzip, die Freiheit, setzt Kräfte frei und öffnet
Wege zur Entgiftung von Macht. Über das Spannungsfeld von Freiheit und
Macht findet sich bei Rousseau der Hinweis, dass die Republik Genua ihren
Wahlspruch «Libertas» auf die Ketten ihrer Galeerensklaven prägte und Rousseau
fand dies «eine schöne und richtige Anwendung des Wahlspruchs»...ö or Robert Nef
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